
Vergabe des AVV-Abfallschlüssels aufgrund des Rest-Ölgehalts 

 

 

Kühlgeräte-Kompressoren können nach der ordnungsgemäßen Entfernung des Kältemittels 

noch 30-50 g Kompressoren-Öl enthalten. 

Bei älteren Kühlschränken kann das Kompressoren-Öl auch mit Fluorchlorkohlenwasser-

stoffen behaftet sein. 

Enthalten Kühlgerätekompressoren noch soviel Öl, dass sie nicht als tropffrei angesehen 

werden können, sind sie unter dem AVV-Abfallschlüssel 16 02 15* (aus gebrauchten Geräten 

entfernte gefährliche Bauteile) einzuordnen. 


